
Sozialdienst
Urtenen-Schönbühl

JAHRESBERICHT  
2025

Fokusthema «Interkommunale Zusammenarbeit»

Künftig ein Sozialdienst 
Bern-Nord?

Seite 16

Fokusthema «Erwachsenenschutz»

Was passiert bei einer  
Gefährdungsmeldung?

Seite 36

Fokusthema «Institutionelle Sozialhilfe»

Pilotprojekt  
«Frühförderung»

Seite 48

Fokusthema «Asylsozialhilfe»

Grundbedarf für den Lebensunter-
halt: Asylsozialhilfe vs. Sozialhilfe

Seite 26

Fokusthema «Mietzinsrichtlinie»

Was sind angemessene Mietzins- 
limiten in der Sozialhilfe?

Seite 24



Inhalt

Vorwort

Sozialdienst
Einleitung  Seite 6

Dienstleistungen  Seite 10
Organigramm und Stellenetat  Seite 11

Fallbelastung  Seite 12
Kosten, Erträge und Finanzierung  Seite 12

Fokusthema «Interkommunale Zusammenarbeit»  Seite 16

Wirtschaftliche Sozialhilfe
Einleitung  Seite 21

Kennzahlen  Seite 22
Fokusthema «Überprüfung der Mietzinsrichtlinie»  Seite 24

Fokusthema «Asylsozialhilfe»  Seite 26

Alimentenhilfe
Einleitung  Seite 29

Kennzahlen  Seite 30

Kindes- und Erwachsenenschutz
Einleitung  Seite 33

Kennzahlen  Seite 34
Fokusthema «Was passiert bei einer Gefährdungsmeldung  

bei Erwachsenen?»  Seite 36

Schulsozialarbeit
Einleitung  Seite 39

Kennzahlen  Seite 40

Familienergänzende Kinderbetreuung
Einleitung  Seite 43

Änderungen per 1. August 2026  Seite 44
Kennzahlen  Seite 44

Fokusthema «Pilotprojekt Frühförderung»  Seite 48

Sozialkommission
Mitglieder Seite 52

Danksagung  Seite 54
Literaturverzeichnis  Seite 56

Den Jahresbericht finden Sie auch digital unter
 urtenen-schoenbuehl.ch/jahresberichtSD2025

3

https://www.urtenen-schoenbuehl.ch/jahresberichtSD2025


628
Der Nettoaufwand der in diesem Bericht  

abgebildeten Bereichen betrug im Jahr 2025  
628 Franken pro Kopf der Bevölkerung

3.77
Die Sozialhilfequote betrug im Jahr 2025  

3.77 Prozent

2.3
Die Sozialhilfeausgaben betrugen im Jahr 2025 

2.3 Millionen Franken

11
Der Sozialdienst hatte im Jahr 2025 

11 vollzeitäquivalente Stellen

150
Im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz  

wurden im Jahr 2025 150 Beistandschaften geführt,  
davon 44 durch PriMas.

287
Die Schulsozialarbeit führte im Jahr 2025  

287 Beratungen durch

500’000
Im Jahr 2025 wurden 134 Kindern Betreuungsgutscheine im  

Wert von knapp 500’000 Franken ausgegeben 

88
Die Fallbelastung in der  

wirtschaftlichen Sozialhilfe betrug im Jahr 2025  
88 Fälle pro Sozialarbeiter:in



VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Bäriswil, Matt-
stetten und Urtenen-Schönbühl,

mit Art. 17 des kantonalen Sozialhilfegesetzes (SHG) ist die 
Sozialkommission von Urtenen-Schönbühl verpflichtet, 
dem Kanton und den Gemeinden, für die sie zuständig ist, 
über ihre Arbeit und diejenige des Sozialdienstes Bericht 
zu erstatten. Mit dem vorliegenden Jahresbericht kommt 
die Sozialkommission diesen Informationspflichten nach. 
Zum vierten Mal in Folge legen wir Rechenschaft über un-
sere Tätigkeiten ab und tragen damit zur freien Meinungs-
bildung bei.

Das Jahr 2025 war für den Sozialdienst Urtenen-Schön-
bühl herausfordernd: Der tragische Todesfall eines sehr 
geschätzten Mitarbeiters sowie die Kündigung von Roger 
Buchmüller, unserem langjährigen Leiter des Sozialdiens-
tes, führten zu personellen Engpässen, die den Einsatz ei-
nes externen Mitarbeiters des Personalverleih-Unterneh-
mens Tangente erforderten. Wir danken an dieser Stelle 
unseren sehr geschätzten Mitarbeiter:innen des Sozial-
dienstes — ohne ihren engagierten Einsatz wäre es uns 
nicht gelungen, diese schwierige Situation rasch zu meis-
tern und die qualitativ hochwertige Leistungserbringung 
aufrecht zu erhalten. Es war beindruckend, wie sich unsere 
Mitarbeitenden für unseren Sozialdienst eingesetzt haben!

Einen Dank aussprechen möchten wir an dieser Stelle auch 
Roger Buchmüller, der sich aus privaten Gründen ent-
schieden hat, uns per 31. Oktober 2025 zu verlassen, um 
künftig in der Gemeinde Wallisellen (ZH) die Abteilung «So-
ziales» zu leiten. Für diese neue Aufgabe wünschen wir ihm 
ebenso viel Erfolg und Freude, wie er es als Leiter unseres 
Sozialdienstes hatte. Den Angehörigen unseres verstorbe-
nen Mitarbeiters drücken wir auch an dieser Stelle noch-
mals unser aufrichtiges Beileid aus.

Es freut uns sehr, mit Myung A Hong eine aufgestellte und 
motivierte neue Leiterin für unseren Sozialdienst gefunden 
zu haben. Sie hat sich bereits sehr gut ins Team eingefügt 
und der Team-Spirit ist weiterhin ausgezeichnet. Mit ihrer 
Erfahrung im Bereich der Asylsozialhilfe wird sie neue Per-
spektiven einbringen und wichtige Impulse für die Weiter-
entwicklung unseres Sozialdienstes setzen.

Auch dieses Jahr haben wir uns Mühe gegeben, den Jah-
resbericht mit interessanten Fokusthemen aufzulockern:

Seite 16  Prof. Matthias von Bergen, Dozent an der Berner 
Fachhochschule, gibt einen Einblick in ein aktuell laufen-
des, zukunftsweisendes Projekt von grosser strategischer 
Relevanz: die interkommunale Zusammenarbeit zwischen 
den Sozialdiensten Münchenbuchsee, Jegenstorf und Ur-
tenen-Schönbühl.

Seite 24  Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt 
geht auch an unserem Sozialdienst nicht spurlos vorbei: 
Gemeinsam mit den Sozialdiensten Münchenbuchsee und 
Jegenstorf überprüfen wir derzeit die Mietzinsrichtlinie.  
Dr. Dominic Höglinger vom Büro für arbeits- und sozialpoli-
tische Studien BASS geht der Frage nach, was angemesse-
ne Mietzinslimiten in der wirtschaftlichen Sozialhilfe sind.

Seite 26  Unsere neue Sozialdienstleiterin, Myung A Hong, 
gibt einen Einblick in die Unterschiede zwischen der Asyl-
sozialhilfe und der regulären Sozialhilfe in Bezug auf den 
Grundbedarf für den Lebensunterhalt (GBL).

Seite 36  Unsere Bereichsleiterin «Erwachsenen- und Kin-
desschutz», Sara Brügger, erläutert, was passiert, wenn es 
eine Gefährdungsmeldung zu einer erwachsenen Person 
gibt.

Seite 48  In Umsetzung der Strategie des Gemeinderates 
planen wir ein weiteres zukunftsweisendes Projekt: ein 
fünfjähriges Pilotprojekt im Bereich der Frühförderung,  
das von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Matthi-
as Gehrig konzipiert wurde.

Wir wünschen eine interessante Lektüre.

Matthias Gehrig, lic. rer. pol.

Gemeinderat Departement «Soziales & Gesundheit»
Präsident Sozialkommission

Myung A Hong, M. Sc. Soziale Arbeit

Leiterin Sozialdienst
Sekretärin Sozialkommission

 « Die Behörden informieren über ihre Tätigkeit und schaffen 
damit die Grundlage für eine freie Meinungsbildung.» 

Art. 14 Gesetz über die Information und die  
Medienförderung Kanton Bern (IMG, BSG 107.1)

6 7



SOZIALDIENST

Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick  
über die Aufgaben, Strukturen und Rahmenbedingungen 
des Sozialdienstes Urtenen-Schönbühl, der für die 
Gemeinden Bäriswil, Mattstetten und Urtenen-Schönbühl  
zuständig ist. Der Sozialdienst erbringt Leistungen  
in den Bereichen Alimentenhilfe, Kindes- und Erwachse-
nenschutz, familienergänzende Kinderbetreuung 
(Betreuungsgutscheine und Ferienbetreuung), Schul-
sozialarbeit, Sozialhilfe sowie Sozialberatung.

Die verschiedenen Dienstleistungen des Sozialdienstes 
werden beschrieben. Ein Organigramm sowie die 
Darstellung des aktuellen Stellenetats verdeutlichen  
die organisatorische Struktur. Die Entwicklung der 
Fallbelastung der Mitarbeitenden wird mit Blick auf ihre 
Auswirkungen auf Qualität, Wirksamkeit und Effizienz 
dargestellt.

Ebenso wird die Entwicklung der finanziellen Lage des 
Sozialdienstes analysiert. Dabei werden sowohl  
Kosten und Erträge als auch die Finanzierungsquellen 
und -mechanismen beleuchtet, um die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen des Sozialdienstes transparent  
zu machen.

In einem Fokusthema gibt Matthias von Bergen,  
Dozent an der BFH, Einblick in ein zukunftsweisendes 
Projekt von grosser strategischer Bedeutung: der 
interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Sozial- 
diensten Münchenbuchsee, Jegenstorf und Urtenen-
Schönbühl.

 « Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu  
sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und  
auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein 
unerlässlich sind.»

Art. 12 Bundesverfassung (BV, SR 101)
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Sozialdienst

Dienstleistungen
Der Sozialdienst steht vor der Herausforderung, eine breite 
Palette von Aufgaben und Dienstleistungen zu bewältigen, 
die in ihrer Vielfalt und Komplexität ein tiefgreifendes Ver-
ständnis sozialer Belange erfordern. Im Folgenden werden 
die zentralen Dienstleistungen resp. Tätigkeitsfelder nach 
Bereichen prägnant zusammengefasst.

Wirtschaftliche Sozialhilfe (wSH)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Sozialhilfe erbringt der 
Sozialdienst im Auftrag der Gesundheits-, Sozial- und Inte-
grationsdirektion (GSI) des Kantons Bern Dienstleistungen, 
die darauf abzielen, dass Menschen in schwierigen Le-
benssituationen ihre Grundbedürfnisse decken können. 
Dazu gehört nicht nur die Gewährung finanzieller Unter-
stützung zur Deckung der Grundbedürfnisse in den Berei-
chen Wohnen, Nahrung und Kleidung: Die präventive Be-
ratung zielt darauf ab, zu verhindern, dass Menschen in 
Situationen geraten, in welchen sie ihre Grundbedürfnisse 
nicht mehr selbst decken können. Die arbeitsmarktlichen 
Integrationsmassnahmen verfolgen das Ziel, Menschen zu 
ermöglichen, ihre finanziellen Grundbedürfnisse wieder 
selbst decken zu können.

Erwachsenen- und Kindesschutz (EKS)

Der Schutz von Erwachsenen und Kindern vor Gefahren 
und Vernachlässigung ist eine zentrale Aufgabe, die der 
Sozialdienst im Auftrag der Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde KESB erfüllt. Hierbei geht es nicht nur um 
den Schutz vor physischem oder emotionalem Miss-
brauch, sondern auch um die Sicherstellung eines siche-
ren und förderlichen Umfelds für das allgemeine Wohlbe-
finden. Der Erwachsenen- und Kindesschutz beinhaltet 
präventive Massnahmen ebenso wie schnelle und effekti-
ve Interventionen im Falle von Gefährdungssituationen.

Betreuungsgutscheine (BG)

Die Ausgabe von Betreuungsgutscheinen ist ein Instru-
ment zur Unterstützung von Familien bei der Organisation 
und Finanzierung von familienergänzenden Betreuungs-
leistungen. Im Zentrum steht die Gewährung staatlicher 
Zuschüsse in Form von Betreuungsgutscheinen zur finan-
ziellen Entlastung der Eltern. Ziel ist es, die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu fördern und gleichzeitig qualitativ 
hochwertige Betreuungsmöglichkeiten zu gewährleisten.

Schulsozialarbeit (SSA)

Die Schulsozialarbeit konzentriert sich darauf, Schüler:in-
nen in ihrer persönlichen, schulischen und sozialen Ent-
wicklung zu unterstützen. Dies umfasst die Beratung in in-
dividuellen Angelegenheiten, die Förderung von sozialen 
Kompetenzen sowie die Zusammenarbeit mit Lehrperso-
nen und Eltern, um ein unterstützendes schulisches Um-
feld zu schaffen. Durch die Schulsozialarbeit wird die ganz-
heitliche Entwicklung junger Menschen gefördert, und es 
werden Ressourcen bereitgestellt, um bestehende Her-
ausforderungen zu bewältigen.

Alimentenhilfe (AH)

Die Massnahmen im Bereich der Alimentenhilfe in Form 
rechtlicher und finanzieller Unterstützung zielen darauf ab, 
Unterhaltszahlungen sicherzustellen, wenn Alimenten-
schuldner:innen ihre Unterhaltspflichten vernachlässigen. 
Die Dienstleistung der Alimentenhilfe wurde per 1. Sep-
tember 2022 an die Frauenzentrale Kanton Bern (FZBE) 
ausgelagert  frauenzentralebern.ch

Tabelle 1: Anzahl vollzeitäquivalente Stellen (exkl. Praktikant:innen und Auszubildende)  
nach Bereichen, gewichteter Jahresdurchschnitt

Quelle: Sozialdienst Urtenen-Schönbühl, 2026

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total vollzeitäquivalente Stellen 6.58 7.44 11.43 12.48 10.99 11.07 10.99

Sozialhilfe 2.73 3.00 4.80 4.82 4.76 4.70 4.90

Kindes- und Erwachsenenschutz 2.90 3.44 3.83 4.44 4.40 4.57 4.31

Alimentenhilfe 0.95 1.00 1.05 1.47 0.08 0.05 0.05

Schulsozialarbeit (1.2) (1.4) 1.45 1.45 1.45 1.45 1.44

Familienergänzende Kinderbetreuung   0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

Anzahl Mitarbeitende 14 16 19 21 15 16 16

Abbildung 1: Organigramm Sozialdienst Urtenen-Schönbühl 
(Stand 12. April 2026)

Bereich Erwachsen- und Kindes-
schutz (EKS) und Sozialhilfe (SH) 
Sara Brügger, Bereichsleitung EKS · 80%
Bettina Gerber, Bereichsleitung SH · 80%

Melanie Amstutz
Sozialarbeiterin · 60%

Joana Gollin
Sozialarbeiterin · 80%

Anja Nigg
Sozialarbeiterin · 80%

Nadine Reber
Praktikantin

Lars Rohrbach
Sozialarbeiter · 80%

Sarina Wyss
Sozialarbeiterin · 60%

Bereich Schulsozialarbeit (SSA)Bereich Zentrale Dienste (ZD)
Martina Garaj, Bereichsleitung ZD · 90%

Leitung Sozialdienst
Myung A Hong

Gemeinderat Departement
«Soziales und Gesundheit»

Matthias Gehrig

Anja Hänni
Schulsozialarbeiterin · 80%

Yannic Herren
Schulsozialarbeiter · 80%

Externe rechtliche Beratung
Beratung bei komplexen 

Unterstützungsfällen sowie Redaktion 
von juristischen Erwägungen

Sozialkommission
Präsident (Gemeinderat 

«Soziales und Gesundheit») 
und 6 weitere Mitglieder

Carina Bannwart
Sachbearbeiterin · 100%

Selina Laubscher
Sachbearbeiterin · 40%

Céline Martinjas
Sachbearbeiterin · 80%

Nicole Ziegler
Stv. Bereichsleitung ZD · 60%

Organigramm und Stellenetat
Der Sozialdienst ist entlang den Dienstleistungen in die Be-
reiche Zentrale Dienste, Erwachsenen- und Kindesschutz, 
Sozialhilfe sowie Schulsozialarbeit strukturiert (vgl. Abbil-
dung 1). Per 12. April 2026 waren gesamthaft 16 Mitarbei-
tende (exkl. Praktikant:innen und Lernende) auf dem Sozi-
aldienst Urtenen-Schönbühl beschäftigt.

Wie Tabelle 1 zeigt, umfasste der Stellenetat des Sozial-
dienstes im Jahr 2025 gesamthaft 10.99 vollzeitäquivalen-
te Stellen.

Quelle: Sozialdienst Urtenen-Schönbühl, 2026

Sozialdienst
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Fallbelastung
Abbildung 2 veranschaulicht die Entwicklung der Fallbe-
lastung in der wirtschaftlichen Sozialhilfe im Zeitraum 
von 2019 bis 2025. In diesem Zeitraum ist eine markante 
Entlastung der Fachstellen zu beobachten: Die Zahl der 
vollzeitäquivalenten Stellen wurden per 2021 deutlich er-
höht, um die Fallzahlen an empfohlene Richtwerte zur 
Falllast pro Fachperson anzupassen. Dies führte zu einem 
kontinuierlichen Rückgang der Fallbelastung von 133 Fäl-
len pro vollzeitäquivalente Stelle im Jahr 2019 auf 77 Fälle 
im Jahr 2023. Seither ist die Falllast wieder leicht ange-
stiegen, lag mit 88 Fällen im Jahr 2025 jedoch weiterhin 
deutlich unter dem Ausgangsniveau.
 

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung der Fallbelastung in der 
Mandatsführung im Erwachsenen- und Kindesschutz im 
Zeitraum von 2019 bis 2025 (Stichtag jeweils 31. Dezem-
ber). Nach einem Anstieg auf 72 Fälle im Jahr 2020 ist ein 
Rückgang auf 45 Fälle im Jahr 2022 zu verzeichnen. Seit-
her stieg die Fallbelastung wieder leicht an.

Der leichte Anstieg der Fallbelastung im Jahr 2025 sowohl 
im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe als auch im Be-
reich des Erwachsenen- und Kindesschutzes ist auf perso-
nelle Ereignisse zurückzuführen, die dazu führten, dass of-
fene Stellen temporär nicht besetzt waren. 

Gemäss Höglinger, Rudin & Guggisberg (2021) wird in jün-
geren Studien als anzustrebende Zielgrösse im Bereich 
der wirtschaftlichen Sozialhilfe eine maximale Fallbelas-
tung von rund 80 Fällen pro Vollzeitstelle genannt. Für den 
Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes empfiehlt 
die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KO-
KES, 2021) eine Fallbelastung von maximal 50 laufenden 
Beistandschaftsmandaten im Kindesschutz und von maxi-
mal 60 laufenden Beistandschaften im Erwachsenen-
schutz pro Vollzeitstelle. Die beiden Abbildungen macht 
deutlich, dass die Fallbelastung auf dem Sozialdienst Urte-
nen-Schönbühl diesen Empfehlungen in etwa entspricht.

Kosten, Erträge und  
Finanzierung
Im vorliegenden Bericht werden die Bereiche der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe inkl. des Lastenausgleichs «Sozial-
hilfe», der Alimentenhilfe, des Erwachsenen- und Kindes-
schutzes, der Schulsozialarbeit, der Betreuungsgutscheine 
und der Schulferienbetreuung abgebildet. Wie Abbildung 4 
und Abbildung 5 zeigen, belief sich der Nettoaufwand in 
diesen Bereichen im Jahr 2025 auf rund CHF 4.2 Mio. (2024: 
4.1 Mio.) bzw. CHF 628 pro Kopf der Bevölkerung (2024: 
CHF 624). Die Zunahme des Nettoaufwands im Umfang 
von CHF 80’970 ist vollumfänglich auf eine Verschlechte-
rung des Saldos aus dem Lastenausgleich «Sozialhilfe» um 
gut CHF 580’000 zurückzuführen. Diese Verschlechterung 
ist darin begründet, dass die Kosten, welche die Gemeinde 
Urtenen-Schönbühl in den Lastenausgleich eingeben kann, 
wegen der Reduktion der Sozialhilfeausgaben um gut CHF 
255’000 gesunken sind, die Beteiligung am Lastenaus-
gleich wegen steigenden Sozialausgaben im Gesamtkan-
ton hingegen um gut CHF 200’000 gestiegen sind. Tat-
sächlich ist der von der Gemeinde beeinflussbare Netto- 
aufwand der in diesem Bericht abgebildeten Bereiche im 
Jahr 2025 weiter gesunken.

Die Finanzierung der Ausgaben ist in den verschiedenen 
Bereichen unterschiedlich geregelt: In den Bereichen der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe, des Erwachsenen- und Kin-
desschutzes sowie der Alimentenhilfe vollzieht der Sozial-
dienst im Wesentlichen kantonale Gesetzgebung. Aus die-

Sozialdienst

sem Grund ist die Finanzierung des Sozialdienstes in 
diesen Bereichen zu einem grossen Teil kantonal geregelt. 
Dabei spielen zwei Finanzierungssysteme eine zentrale 
Rolle: Hinsichtlich der Finanzierung des Personalaufwands 
des Sozialdienstes das System der «Fallpauschalen», hin-
sichtlich der Finanzierung der ausgeschütteten Sozialhil-
fegelder der Lastenausgleich «Sozialhilfe»:

	— System der Fallpauschalen: Der Kanton entschädigt 
die Gemeinde für ihre Leistungen in den Bereichen der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe, des Erwachsenen- und 
Kindesschutzes und der Alimentenhilfe in Form von 
sogenannten Fallpauschalen. Im Bereich des Erwach-
senen- und Kindesschutzes erfolgt die Entschädigung 
direkt über den Kanton, in den Bereichen der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe und der Alimentenhilfe über 
das Vehikel des Lastenausgleichs (vgl. die diesbezüg-
lichen Ausführungen im nachfolgenden Aufzählungs-
punkt). Für die Bewirtschaftung eines Dossiers im 
Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe z.B. erhielt der 
Sozialdienst im Jahr 2025 CHF 2’492, für das Führen 
einer Beistandschaft einer minderjährigen Person CHF 
3’784 etc. Die Fallpauschalen sind derart ausgestaltet, 
dass sie den Personalaufwand decken sollten, im 
Bereich des Erwachsenen- und Kindesschutzes 
sollten sie zusätzlich die Infrastrukturkosten decken. 
Die Infrastruktur- und Sachkosten in den Bereichen 
der wirtschaftlichen Hilfe und der Alimentenhilfe trägt 
die Gemeinde selbst. Der Personalaufwand des 
Sozialdienstes in diesen Bereichen stieg im Jahr 2025 
um rund CHF 50’000 auf CHF 1.14 Mio. Dieser Anstieg 
ist darauf zurückzuführen, dass zur Stabilisierung des 
Teams die Dienste des auf soziale Arbeit spezialisier-
ten Personalverleihunternehmens Tangente in 
Anspruch genommen werden musste (CHF 90’000). 
Dies führte dazu, dass mit den generierte Fallpauscha-
len (CHF 1.10 Mio.) der Personalaufwand nicht gänzlich 
gedeckt werden konnte und ein «Defizit» von CHF 
39’000 resultierte. Abbildung 6 zeigt die Differenz 
zwischen dem Ertrag aus den Fallpauschalen und dem 
Personalaufwand in den verschiedenen Bereichen. Sie 
macht deutlich, dass im Bereich des Kindes- und 
Erwachsenenschutzes die Fallpauschalen systema-
tisch nicht ausreichen, um den Personalaufwand zu 
decken. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Fall- 
pauschalen im Bereich des Erwachsenen- und Kindes-
schutzes nicht systematisch zu tief ausgestaltet sind 
— zumal die Komplexität der Fälle im Bereich des 
Kindesschutzes in den letzten Jahren deutlich zuge-
nommen hat.. 

	— Lastenausgleich «Sozialhilfe»: In den Bereichen der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe (Sozialhilfegelder) und  
der Alimentenhilfe (Defizit aus der aktiven Alimenten-
bevorschussung) entstehen der Gemeinde jenseits 
des Verwaltungsaufwands namhafte Aufwendungen. 
Auch diese Aufwendungen, die im Jahr 2025 CHF 
2.45 Mio. (2024: 2.70 Mio.) betrugen, trägt die Ge-

meinde jedoch nicht selber. Vielmehr bringt sie diese 
Aufwendungen — wie alle anderen Gemeinden auch 
— in den Lastenausgleich «Sozialhilfe» ein. Auch der 
Kanton bringt Aufwendungen im Bereich des Sozialen 
in den Lastenausgleich ein, etwa die Kosten von 
Beschäftigungsangeboten, von Angeboten in den 
Bereichen Suchthilfe und Gesundheitsförderung, von 
Angeboten für Kinder und Jugendliche mit einer 
Behinderung sowie die Kosten des Massnahmenvoll-
zugs. 50 Prozent der in den Lastenausgleich einge-
brachten Kosten trägt der Kanton und 50 Prozent die 
Gemeinden, wobei für die Bestimmung des Anteils der 
einzelnen Gemeinden die Einwohnerzahl ausschlag-
gebend ist. Der Anteil der Gemeinde Urtenen- 
Schönbühl am Lastenausgleich betrug im Jahr 2025 

2019 2020 2021 2022 2023

133
126

96

85 77

2024 2025

88
82

Anzahl wSH Dossiers
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Abbildung 3: Laufende Fallbelastung Mandatsführung im 
Erwachsenen- und Kindesschutz (Stichtag 31. Dezember)

Quelle: Sozialdienst Urtenen-Schönbühl,2026
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Abbildung 2: Jährliche Fallbelastung in der  
wirtschaftlichen Sozialhilfe

Abbildung 4: Entwicklung des Nettoaufwands 
in Mio. CHF

Abbildung 5: Entwicklung des Nettoaufwands pro Kopf 
der Bevölkerung, in CHF

Quelle: Sozialdienst Urtenen-Schönbühl,2026  Quelle: Finanzverwaltung Urtenen-Schönbühl, 2026

Quelle: Finanzverwaltung Urtenen-Schönbühl, 2026
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Sozialdienst

CHF 3.77 Mio. (2024: 3.56 Mio.) Dieser Aufwand  
stand einem Ertrag aus dem Lastenausgleich (in Form 
eingebrachter Kosten) in der Höhe von CHF 3.46 
(2024: 3.84 Mio.) gegenüber. Abbildung 7 zeigt den 
Saldo der Gemeinde Urtenen-Schönbühl aus  
dem Lastenausgleich «Sozialhilfe». Sie macht deutlich, 
dass die Beteiligung der Gemeinde am Lastenaus-
gleich zum ersten Mal höher war als die von der Ge-
meinde in den Lastenausgleich eingebrachten Kosten 
(negativer Saldo). Dies ist im Wesentlichen darauf 
zurückzuführen, dass die von der Gemeinde Urtenen-
Schönbühl beeinflussbaren Ausgaben bzw. in den 
Lastenausgleich eingebrachten Kosten in den letzten 
Jahren fortlaufend gesunken sind, während die 
Gesamtkosten des Lastenausgleichs stiegen. Der 
Lastenausgleich stellt letztlich die Solidarität zwischen 
den Gemeinden sicher: Gemeinden mit einer tiefen 

Sozialhilfequote wie z.B. Mattstetten und Muri bei Bern 
beteiligen sich an den erhöhten Sozialhilfeausgaben 
strukturell benachteiligter Gemeinden wie z.B. Biel.

An den Kosten der Schulsozialarbeit beteiligt sich der Kan-
ton nur geringfügig: Pro Schüler:in mit Zugang zur Schul-
sozialarbeit gewährt er pro Jahr einen Beitrag in der Höhe 
von CHF 16 (Total CHF 16’367 im Jahr 2025). Der aus dem 
allgemeinen Steuerhaushalt der Gemeinde Urtenen-
Schönbühl zu finanzierenden Nettoaufwand der Schulso-
zialarbeit betrug im Jahr 2025 CHF 144’370 (2024: CHF 
162’815). Der Rückgang ist auf einen tieferen Personalauf-
wand sowie ein höhere Kostenbeteiligung der Gemeinden 
Mattstetten und Bäriswil zurückzuführen.

Rund 80 Prozent der Kosten der ausgegebenen Betreu-
ungsgutscheine kann die Gemeinde in den kantonalen 

Lastenausgleich «Sozialhilfe» einbringen. Die Gemeinde 
trägt also Kosten im Umfang von rund 20 Prozent des 
Werts der ausgegebenen Gutscheine sowie den Verwal-
tungsaufwand der Administration der Betreuungsgut-
scheine. Der aus dem allgemeinen Steuerhaushalt der Ge-
meinde Urtenen-Schönbühl zu finanzierende Netto- 
aufwand der Betreuungsgutscheine betrug im Jahr 2025 
CHF 102’866 (2024: CHF 117’780).

An den Kosten des Schulferienbetreuungsangebots betei-
ligen sich die Eltern mit einem Beitrag von CHF 30-50 pro 
Betreuungstag und Kind und der Kanton Bern mit einem 
Beitrag von CHF 30 pro Betreuungstag und Kind. Das re-
sultierende Defizit bzw. der Nettoaufwand fiel mit CHF 
10’764 etwas tiefer aus als im Jahr 2024 (CHF 14’536). Die-
ses finanziert die Gemeinde Urtenen-Schönbühl aus dem 
allgemeinen Steuerhaushalt.

Total Sozialdienst

Erwachsenen- & Kindesschutz (EKS) 

wirtschaftliche Sozialhilfe (wSH)

Alimentenhilfe (AH)

Sozialdienst

Quelle: Sozialdienst Urtenen-Schönbühl 2026

Abbildung 6: Entwicklung der Differenz zwischen dem Ertrag aus  
den Fallpauschalen und dem Personalaufwand, in CHF
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Abbildung 7: Entwicklung des Saldos in Bezug auf  
den Lastenausgleich «Sozialhilfe»

Quelle: Finanzverwaltung Urtenen-Schönbühl, 2026
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Sozialdienste stehen vor strukturellen Herausforderungen: Angespann-
te Fachkräftelage, komplexere Fälle und steigende Ansprüche von 
Politik und Gesellschaft an Professionalität und Wirkung führen dazu, 
dass viele Gemeinden über eine engere Zusammenarbeit nachden-
ken. Interkommunale Kooperation kann hier neue Perspektiven er-

öffnen — wenn sie sorgfältig gestaltet wird. 

Ausgangslage

Die drei Sozialdienste Jegenstorf, Münchenbuchsee und 
Urtenen-Schönbühl sehen sich, wie viele Sozialdienste im 
Kanton Bern, mit wachsenden Herausforderungen kon-
frontiert. Die Fallkonstellationen werden komplexer, der 
administrative Aufwand steigt und der Fachkräftemangel 
wird spürbarer. Zudem zeichnet sich ab, dass sich in Zu-
kunft auch die politischen und gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen verändern könnten: Die Diskussionen rund um 
die Totalrevision des Sozialhilfegesetzes des Kantons Bern 
und die Empfehlungen der nationalen Konferenz für Kin-
der- und Erwachsenenschutz (KOKES) sowie der Berner 
Konferenz für Sozialhilfe und Erwachsenenschutz (BKSE) 
zu Mindestgrössen von Sozialdiensten weisen darauf hin, 
dass künftig grössere Sozialdienste im Vorteil sind. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich für Gemeinden die Fra-
ge, wie ihre Dienste auch in Zukunft professionell, wirt-
schaftlich und auf hohem Qualitätsniveau arbeiten kön-
nen, und ob eine intensivere interkommunale Zusam- 
menarbeit ein geeigneter Weg dafür sein könnte. 

Zu diesem Zweck haben die drei Sozialdienste das Projekt 
«Interkommunale Zusammenarbeit Soziale Dienste Mün-
chenbuchsee, Jegenstorf, Urtenen-Schönbühl» gestartet. 
Es hatte zum Ziel, auf der Grundlage einer systematischen 
Analyse der Ist-Situation unter Einbezug von Sozialbehör-
den und Sozialdienstmitarbeitenden unterschiedliche Mo-
delle der künftigen Zusammenarbeit zu identifizieren und 
zu bewerten. Diese sollen als Grundlagen dienen, damit 
die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger die 
künftige strategische Ausrichtung der Dienste faktenba-
siert festlegen können.

Der Auftrag der Projektleitung wurde der Berner Fach-
hochschule (BFH) übertragen. Ein Projektteam erarbeitete 
eine Analyse, entwickelte und bewertete mögliche Model-
le der Zusammenarbeit im engen Austausch mit Verant-
wortlichen der drei Dienste. Im Rahmen dieser Begleit-
gruppe wirkten mit: 

	— Vanessa Staub, Gemeinderätin und Vertreterin der 
Sozialbehörde des Sozialdienstes, Region Jegenstorf

	— Peter Stucki, Gemeinderat und Vertreter der  
Sozialbehörde des Regionalen Sozialdienstes, 
Münchenbuchsee

	— Matthias Gehrig, Gemeinderat und Vertreter der 
Sozialbehörde des Sozialdienstes Urtenen-Schönbühl

	— Renate Geber, Stellenleiterin des Sozialdienstes 
Region Jegenstorf

	— Stefan Lerch, Geschäftsleiter des Regionalen  
Sozialdienstes Münchenbuchsee

	— Roger Buchmüller, Leiter des Sozialdienstes  
Urtenen-Schönbühl

Methodisch wurden — neben der Analyse von Dokumen-
ten und Kennzahlen — Gruppeninterviews mit Mitgliedern 
der Sozialbehörden sowie mit den Leitungspersonen aller 
drei Sozialdienste durchgeführt. Zudem wurden alle Mit-
arbeitenden der drei Sozialdienste gemeinsam im Rahmen 
eines Workshops befragt. 

Drei gut aufgestellte Dienste und Potenzial  
für die Zusammenarbeit

Die Analyse zeigt: Alle drei Sozialdienste sind gut aufge-
stellt, ihre Profile sind zudem sehr ähnlich. Alle verfügen 
über stabile Teams mit sehr kompetenten Mitarbeitenden 
und Leitungen sowie funktionierenden Abläufen. Die drei 
Organisationen sind auch bezüglich ihrer Kostenstruktu-
ren sehr vergleichbar. 

Gleichzeitig wird deutlich, dass die drei Dienste insbeson-
dere bei personellen Engpässen und bezüglich Stellvertre-
tungsregelung teilweise schon heute an ihre Grenzen 
stossen. Zudem ermöglicht die heutige Struktur kaum 
Spezialisierungen, was mit Blick auf die immer komplexe-
ren Fälle zunehmend nötig wäre. 

Aus der Ist-Analyse wurde deutlich, dass eine intensivere 
Kooperation zwischen den drei Sozialdiensten dazu führt, 
dass sie besser auf die Entwicklungen im Umfeld reagieren 
können. Folgende Vorteile konnten ausgemacht werden:

	— Spezialisierungen wären einfacher möglich. Damit 
liesse sich auf die komplexer werdenden Fallsituatio-
nen besser reagieren. Spezialisierte Stellen (z.B. 
Kindesschutz, Erwachsenenschutz, Sozialhilfe, 
Alimentenhilfe, aber auch Rechtsdienst, Jugend  
oder Suchtproblematik etc.) könnten so idealerweise 
mit mehreren Personen besetzt werden. 

	— Synergien liessen sich besser nutzen, sowohl in Bezug 
auf administrative Arbeiten (insbesondere für Routi-
nearbeiten, z.B. Sozialversicherungs- und Krankenkas-
sen-Abrechnungen) wie auch in ausgewählten 
Fachbereichen (z.B. private Beistandschaften oder 
Alimentenhilfe).

	— Auf künftig erwartete regulatorische Vorgaben des 

Kantons (z.B. Vorgabe einer Mindestgrösse von 
Sozialdiensten) könnte besser reagiert werden, wenn 
bereits Kooperationsbeziehungen bestehen. Das 
entsprechende Risiko würde sich damit verringern.

	— Die digitale Transformation geht weiter. Digitalisie-
rungsprozesse könnten gemeinsam angegangen 
werden. Die Potenziale des neuen Fallführungssystems  
könnten in einer Kooperation besser genutzt werden 
(Zugriff auf benötigte Daten und Informationen).

Zudem werden mit dem Ausbau von Kooperationen auch 
Aspekte verbunden, um festgestellte Stärken weiterzu-
entwickeln und Schwächen aufzufangen:

	— Der Zugriff auf einen grösseren Personalpool wird 
möglich. Damit würden sich Schwankungen in der 
Arbeitsbelastung besser ausgleichen lassen, insbe-
sondere bei Abgängen, Stellenwechseln, Mutter- und 
Vaterschaftsurlaub oder bei länger dauernden 
Krankheitsausfällen. Ebenso könnten Stellvertretun-
gen, auch von Personen mit Spezialwissen, sicher- 
gestellt werden. 

	— Kooperationen erlauben tendenziell mehr Flexibilität 
in Bezug auf die Nutzung der zur Verfügung stehen-
den räumlichen Infrastruktur.

	— Im Rahmen von Kooperationen könnten Handlungs-
spielräume, etwa um zukunftsträchtige Leistungs- 
bereiche auszubauen, besser genutzt werden  
(z.B. gemeinsame Projekte im Bereich Prävention, 
Unterstützung von freiwilligem Engagement, Früh- 
förderung, Betreuungsgutscheine für Kitas o.ä.).

Resultate aus den Befragungen

Die Verantwortlichen von Sozialbehörden und Sozial-
diensten sowie die Mitarbeitenden betonen, dass vor al-
lem darauf geachtet werden müsse, negative Folgen einer 
zu starken Zentralisierung zu vermeiden. So wäre etwa 
weiterhin zu garantieren, dass die Klientinnen und Klienten 
einen niederschwelligen Zugang haben. 

Wichtig ist demnach auch, dass die Vorteile der heutigen 
Organisationen, umschrieben mit den Stichworten «wenig 
Hierarchie», «kurze Dienstwege» und «Ermöglichung von 
pragmatischen Lösungen», bestehen bleiben. Betont ha-
ben die Befragten darüber hinaus, dass die hohe Arbeits-
zufriedenheit, das gute Teamklima und der enge Austausch 
unter den Mitarbeitenden auch künftig gewährleistet sind. 
Einige befürchteten, eine zu starke Zentralisierung könnten 
diese Errungenschaften unter Druck geraten. Demnach 
müssten insbesondere komplizierte und aufwändige Ko-
operationsstrukturen vermieden werden.

Fokusthema

Interkommunale Zusammenarbeit
Text von Matthias von Bergen,  

Dozent, Berner Fachhochschule BFH Soziale Arbeit

Fokusthema «Interkommunale Zusammenarbeit»
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Fokusthema «Interkommunale Zusammenarbeit»

Zusammenfassend macht die Analyse deutlich, dass 
Handlungsbedarf besteht, damit die Sozialdienste auch 
unter den sich abzeichnenden Bedingungen zukunftsfähig 
bleiben. Zum einen steigen die Anforderungen und es wird 
zunehmend Spezialwissen gefordert. Zum anderen be-
stehen mit den heutigen Strukturen kaum Handlungsspiel-
räume, wenn Schlüsselpersonen in den Diensten ausfallen 
(z.B. wegen Kündigung, Mutterschaft, Krankheit etc.). Die 
eingeschränkte Fähigkeit, auf derartige Ereignisse ange-
messen reagieren zu können, stellt für die Sozialdienste 
ein erhebliches Risiko dar. 

Im Rahmen des Projektes wurden insgesamt acht mögli-
che Kooperationsmodelle identifiziert, vier davon wurden 
vertieft geprüft. Die vier Modelle wurden von den Leitun-
gen der Sozialdienste und von den Präsidien der Sozialbe-
hörden systematisch bewertet. Zwei Modelle wurden da-
bei als besonders zukunftsgerichtet eingeschätzt:

	— Das Hub-Satelliten-Modell sieht vor, dass zentrale 
Aufgaben, z.B. Administration und Leitungsaufgaben, 
in einem gemeinsamen «Hub» erledigt werden. Die 
persönlichen Beratungen erfolgen weiterhin dezentral 
in «Satelliten», um die lokale Verankerung zu erhalten. 
Synergien könnten so genutzt und der Fachkräfte-
mangel besser abgefedert werden. Prozesse würden 
vereinheitlicht und die Führungsstrukturen zusam-
mengelegt. Die drei Sozialdienste würden damit zu 
einer Organisation mit zentraler Leitung zusammen-
geführt. 

	— 	Das Holding-Modell setzt auf eine übergeordnete 
«Dachstruktur», unter der die drei heutigen Sozial-
dienste mit einem gewissen Grad an Eigenständigkeit 
weiterarbeiten. Sie würden jedoch über eine ge- 
meinsame Strategie verfügen. Der Austausch und  
die Zusammenarbeit würden erleichtert (z.B. gemein-
samer Personalpool). Auch in diesem Modell würden 
gemeinsame Strukturen, Prozesse und Haltungen 
erarbeitet. Die drei bisherigen Standorte blieben 
erhalten. 

Fazit

Die Sozialdienste Jegenstorf, Münchenbuchsee und Urte-
nen-Schönbühl sind heute gut aufgestellt. Dennoch macht 
eine engere Zusammenarbeit — im Sinn der vorgeschla-
genen Modelle — Sinn, damit die Dienste auch in kommen-
den, vermutlich anspruchsvolleren Zeiten handlungsfähig 
bleiben. 

Die BFH hat zuhanden der Sozialbehörden in den Gemein-
den eine Auslegeordnung vorgenommen. Daraus geht her-
vor, dass kein unmittelbarer, dringender Handlungsbedarf 
besteht: Alle drei Sozialdienste sind gut aufgestellt, arbei-
ten wirksam und effizient und können ihre Leistungen — 
insbesondere dank der hohen Kompetenzen und des Enga-
gements der Mitarbeitenden — zweckmässig erbringen. 

Die Ergebnisse zeigen aber auch die Potenziale einer in-
tensiveren Zusammenarbeit der drei Dienste: Diese be-
treffen insbesondere mögliche Verbesserungen durch ei-
nen gemeinsamen Personalpool, etwa um Ausfälle, 
Abwesenheiten und Abgänge abzudecken. Weiter besteht 
die Aussicht auf einen Effizienzgewinn im Bereich der Ad-
ministration, beispielsweise bei Routineaufgaben (z.B. 
AHV-Anmeldungen). Zudem könnten Spezialisierungen in 
Bereichen, in denen zunehmend spezifisches Fachwissen 
erforderlich ist — wie etwa im Bereich des Kindesschut-
zes, die Qualität und Effektivität der Sozialdienste weiter 
steigern und die Professionalität erhöhen (BKSE, 2023). 

Alle drei Sozialdienste sind zwar Stand heute gut aufge-
stellt. Dennoch sind sie eher zu klein, um spezialisierte 
Dienste (z.B. Rechtsdienst) anzubieten oder um Personal-
engpässe, sei es auf Ebene der Mitarbeitenden oder auf 
Leitungsebene, flexibel zu lösen. Die Anforderungen in den 
einzelnen Arbeitsgebieten steigen stetig und setzen viel 
Fachwissen voraus. In kleineren Diensten fehlt es teilweise 
an genügend Fällen, um eine professionelle Abwicklung 
auch längerfristig zu gewährleisten (z.B. bei Unterhaltsre-
gelungen). 

Eine Vertiefung der Zusammenarbeit der drei Sozialdiens-
te könnte diese Risiken mindern und eine stabilere sowie 
flexiblere Arbeitsstruktur schaffen. Eine grössere Organi-
sationseinheit würde es erlauben, auch in anspruchsvollen 
Zeiten handlungsfähig zu bleiben. 

Unabhängig davon werden bereits jetzt Möglichkeiten zur 
Kooperation zwischen den drei Sozialdiensten häufiger 
genutzt, konkret etwa in den Bereichen Alimentenhilfe, pri-
vate Beistandschaften, Unterhaltsregelungen oder ge-
meinsame Weiterbildungsangebote. 
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WIRTSCHAFTLICHE 
SOZIALHILFE

Im Rahmen der wirtschaftlichen Sozialhilfe erbringt  
der Sozialdienst im Auftrag der Gesundheits-, Sozial- 
und Integrationsdirektion (GSI) des Kantons Bern 
Dienstleistungen, die darauf abzielen, dass Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen ihre Grundbedürfnisse 
decken können. Dazu gehört nicht nur die Gewährung 
finanzieller Unterstützung zur Deckung der Grundbedürf- 
nisse in den Bereichen Wohnen, Nahrung und Kleidung: 
Die präventive Beratung zielt darauf ab, zu verhindern, 
dass Menschen in Situationen geraten, in welchen sie ihre  
Grundbedürfnisse nicht mehr selbst decken können.  
Die arbeitsmarktlichen Integrationsmassnahmen verfol- 
gen das Ziel, Menschen zu ermöglichen, ihre finanziellen 
Grundbedürfnisse wieder selbst decken zu können. 

Zentraler Bestandteil dieses Kapitels ist die Analyse der 
relevanten Kennzahlen. Die wichtigsten Kennzahlen  
sind die Sozialhilfequote, die Ablösequote und der Netto- 
aufwand pro unterstützte Person.

 « Die Sozialhilfe nach diesem Gesetz sichert die  
gemeinsame Wohlfahrt der Bevölkerung und  
ermöglicht jeder Person die Führung eines menschen- 
würdigen und eigenverantwortlichen Lebens.»

Art. 1 Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe  
(SHG, BSG 860.1)
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Abbildung 8: Anzahl unterstützte Personen Abbildung 10: Sozialhilfequote VK Bern-Mittelland 2024 Kennzahlen
Im Jahr 2025 wurden in den Gemeinden Urtenen-Schön-
bühl, Mattstetten und Bäriswil insgesamt 309 Personen im 
Rahmen von 178 Dossiers sozialhilferechtlich betreut (vgl. 
Abbildung 8). Dies entspricht, wie Abbildung 9 zeigt, einer 
Sozialhilfequote von 3.77 Prozent (provisorischer, vom 
Kanton noch nicht beglaubigter Wert). Im Vergleich zum 
Vorjahr stieg die Sozialhilfequote leicht an, um 0.08 Pro-
zentpunkte, nachdem sie im Jahr 2024 um 0.86 Prozent-
punkt gesunken war. Abbildung 11 kann entnommen wer-
den, wie sich die Sozialhilfequote in den einzelnen 
Gemeinden, d.h. Bäriswil, Mattstetten und Urtenen-Schön-
bühl, entwickelte.

Die Sozialhilfequote des Kantons Bern im Jahr 2025 ist 
noch nicht bekannt, sie wird voraussichtlich im Dezember 
2026 publiziert. Im Jahr 2024 betrug sie 3.66 Prozent und 
war damit nur geringfügig tiefer als beim Sozialdienst Urte-
nen Schönbühl mit 3.69 Prozent (vgl. Abbildung 10). 

Erfreulich zu beurteilen ist die Entwicklung der Ablösequo-
te, d.h. der Anteil der unterstützten Personen, die von der 
Sozialhilfe abgelöst werden können. Wie Abbildung 12 
zeigt, sank sie im Jahr 2024 zwar, fiel mit 22 Prozent je-
doch deutlich höher aus als im Kanton Bern mit 15 Prozent.

Wie Abbildung 13 zeigt, stieg der Nettoaufwand pro unter-
stützte Person deutlich an — sowohl beim Sozialdienst Ur-
tenen-Schönbühl als auch im Kanton. 

Der Rückgang der Ablösequote und der Anstieg des Net-
toaufwands pro unterstützte Person im Jahr 2024 — so-
wohl im Kanton als auch beim Sozialdienst Urtenen-
Schönbühl — dürfte konjunkturelle Gründe haben.

Die Ertragsquote veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr 
kaum (vgl. Abbildung 14).
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Da die Mieten in den letzten Jahren vielerorts stark angestiegen sind, 
gestaltet sich die Suche nach günstigem Wohnraum für armutsbe-
troffene Menschen zunehmend schwieriger. Bei durch die Sozialhilfe 
unterstützten Haushalten werden die Mietkosten bis zu festgelegen 
Obergrenzen übernommen. Die Frage nach der Angemessenheit der 
dabei von den einzelnen Sozialdiensten angewandten Richtlinien 
rückt deshalb vermehrt in den sozialpolitischen Fokus. Die fachlich 
abgestützte und regional koordinierte Überprüfung der Mietzinslimi-
ten ermöglicht es Sozialdiensten und -behörden, tragfähige Antwor-

ten zu entwickeln. 

Mietzinslimiten haben sich am aktuellen regionalen 
Wohnungsangebot zu orientieren

Mietzinsrichtlinien (MRL) legen nach Haushaltsgrösse ab-
gestufte Obergrenzen der Mietkosten fest, welche die So-
zialhilfe für bedürftige Einzelpersonen oder Familien maxi-
mal übernimmt (vgl. Tabelle 6 für die aktuell geltenden 
Mietzinslimiten des Sozialdienstes Urtenen-Schönbühl). 
Das primäre Ziel dieser Limiten besteht darin, zu verhin-
dern, dass die öffentliche Sozialhilfe für unverhältnismäs-
sig teuren Wohnraum aufkommen muss. Gleichzeitig sol-
len sie sicherstellen, dass Sozialhilfebeziehende in 
Wohnungen leben, die gemessen an lokalen Standards 
preiswert und ihrer Familiensituation angemessen sind. 
Die Festlegung dieser Limiten erfolgt durch die zuständi-

gen Sozialdienste und Sozialbehörden, sie darf jedoch 
nicht willkürlich erfolgen. Gemäss Richtlinien der Schwei-
zerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und kantonalen 
Vorgaben sind Gemeinden zu einer sachgerechten und 
regelmässigen Überprüfung ihrer Mietzinsrichtlinien ver-
pflichtet. Mietzinsrichtlinien müssen auf einer fachlich be-
gründeten Berechnungsmethode basieren, die sich auf 
aktuelle Daten des lokalen oder regionalen Wohnungsan-
gebots abstützt. Zudem dürfen Mietzinsrichtlinien nicht als 
politisches Steuerungsinstrument missbraucht werden. 
So ist es etwa unzulässig, Mietzinslimiten künstlich tief zu 
halten, um so den Zuzug von wirtschaftlich schwachen 
Personen in eine Gemeinde zu verhindern (sogenannter 
«Sozialtourismus»).

Unrealistische Mietzinslimiten belasten Klienten 
unnötig und erzeugen administrativen Leerlauf 

In Anbetracht der hohen Dynamik auf dem Wohnungs-
markt gewinnt die periodische Überprüfung der Limiten an 
Dringlichkeit. Sind die Mietzinsrichtlinien veraltet und folg-
lich zu tief angesetzt, ist es den Betroffenen de facto un-
möglich, noch richtlinienkonformen Wohnraum zu finden. 
Die Limite übersteigende Mietkosten werden in Ausnah-
mefällen von der Sozialhilfe übernommen, wenn ein Um-
zug unzumutbar ist, bspw. aufgrund des schlechten Ge-
sundheitszustands oder der sozialen Verwurzelung einer 
Familie. Ansonsten sehen sich Klientinnen und Klienten 
ohne günstigere Wohnungsalternative gezwungen, die 
Differenz zur tatsächlichen Miete aus dem «Grundbedarf» 
zu bestreiten — jenem Geld, das eigentlich für Lebensmit-
tel, Kleidung und den täglichen Lebensunterhalt vorgese-
hen ist. Dies führt unweigerlich zu einer Verschlechterung 
der Lebensbedingungen und hebelt den eigentlichen 
Zweck der Sozialhilfe aus. 

Von aktuellen und angemessenen Mietzinsrichtlinien pro-
fitieren nicht zuletzt auch die Sozialdienste selbst. Der oft 
aussichtslose Versuch von Sozialarbeitenden, unrealis-
tisch tiefe Mietzinslimiten bei den Klientinnen und Klienten 
durchzusetzen, mündet in administrativen Leerläufen und 
bindet wertvolle sozialarbeiterische Ressourcen. Wenn die 
vordergründig zu teure Wohnung und die erfolglose Woh-
nungssuche zu Dauerthemen in den Beratungsgesprä-
chen werden, belastet dies den professionellen Bezie-
hungsaufbau. Bei den Betroffenen lösen drohende 
Wohnungsverluste und finanzielle Engpässe beträchtli-
chen Stress und Ängste aus, was Bemühungen zur beruf-
lichen Integration und raschen Wiederherstellung der fi-
nanziellen Selbständigkeit behindert. Darüber hinaus 
erschweren unrealistisch zu tief angesetzte Mietzinsricht-
linien auch die Identifikation jener Fälle mit überhöhtem 

Mietzins, bei denen tatsächlich Handlungsbedarf für die 
Sozialdienste besteht.

Fachlich abgestützte und regional koordinierte  
Überprüfung der Mietzinslimiten

Obwohl sich kein einheitlicher Standard durchgesetzt hat, 
existieren für die Überprüfung, Festlegung und Koordina-
tion von Mietzinsrichtlinien erprobte Verfahren (siehe Rou-
lin et al. 2025, Dubach & Rudin 2016). Im Zentrum einer 
fachlich fundierten Beurteilung stehen aktuelle Daten zum 
lokalen oder regionalen Wohnungsangebot in der Form 
von sogenannten «Angebotsmieten» — also jene Preise, 
zu denen freie Wohnungen auf dem Markt ausgeschriebe-
nen werden. Ein weiterer aufschlussreicher Indikator zur 
Überprüfung bestehender Limiten ist die sogenannte 
«Überschreitungsquote». Diese beziffert den Anteil der 
unterstützten Sozialhilfefälle, deren tatsächliche Wohn-
kosten die geltenden Mietzinslimiten übersteigen. Fällt 
diese Quote substanziell aus, ist dies ein starkes Indiz da-
für, dass die angewandten Limiten zu tief angesetzt sind. 
Für eine präzise Auswertung ist dabei stets nach unter-
schiedlichen Haushaltsgrössen mit ihrem je spezifischen 
Wohnraumbedarf zu differenzieren. Gestützt auf diese und 
weitere Grundlagen lassen sich fundierte Richtwerte her-
leiten und sinnvolle Bandbreiten definieren, innerhalb de-
rer fachlich angemessene und politisch tragfähige Miet-
zinsrichtlinien bestimmt werden können. 

Verfolgen mehrere Gemeinden oder Sozialdienste bei der 
Überprüfung ihrer Mietzinsrichtlinien einen regional koor-
dinierten Ansatz und wenden dieselben methodischen Be-
rechnungsgrundlagen an, generiert dies erhebliche Vor-
teile. Ein solches Vorgehen ist nicht nur effizient, es schafft 
auch die nötige Transparenz und bildet das Fundament zur 
Prüfung einer weitreichenderen regionalen Harmonisie-
rung. Überdies verhindert ein regional abgestimmtes Vor-
gehen einen «Flickenteppichs» an sachlich unbegründe-
ten unterschiedlichen Limiten und beugt einem 
unproduktiven, negativen Wettbewerb unter benachbar-
ten Gemeinden und Sozialdiensten vor.

Ein aktuelles Praxisbeispiel für diese Stossrichtung liefert 
der Sozialdienst Urtenen-Schönbühl. Er unterzieht derzeit 
seine geltenden Mietzinsrichtlinien im Verbund mit den re-
gionalen Sozialdiensten Jegenstorf und Münchenbuchsee 
einer solchen umfassenden, regional koordinierten Prü-
fung. Die drei Sozialdienste haben erkannt, dass ein abge-
stimmtes Vorgehen im Rahmen der interkommunalen Zu-
sammenarbeit substanzielle Vorteile bietet. Mit der 
wissenschaftlichen Analyse und Aufbereitung der benö-
tigten statistischen und fachlichen Grundlagen wurde das 
Büro BASS beauftragt. 

Fokusthema

Überprüfung der Mietzinsrichtlinie
Text von Dr. Dominic Höglinger,  

Partner im Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS

Fokusthema «Überprüfung der Mietzinsrichtlinie»

Art des Haushalts Mietzinslimite pro Monat in CHF

1-Personen-Haushalt 800

2-Personen-Haushalt 1 100

3-Personen-Haushalt 1 300

4-Personen-Haushalt 1 500

5-Personen-Haushalt 1 700

6-Personen-Haushalt 1 800

Junge Erwachsene 500

Quelle: Sozialdienst Urtenen-Schönbühl, 2026

Tabelle 6: Aktuell geltende Mietzinslimiten  
des Sozialdienstes Urtenen-Schönbühl
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Der Sozialdienst Urtenen-Schönbühl vollzieht für die Ge-
meinden Bäriswil, Mattstetten und Urtenen-Schönbühl die 
reguläre Sozialhilfe im Sinne des Gesetzes über die öffent-
liche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz SHG, BSG 860.1). Nicht 
zuständig ist er hingegen für den Vollzug der Asylsozialhil-
fe im Sinne des Gesetzes über die Sozialhilfe im Asyl- und 
Flüchtlingsbereich (SAFG, BSG 861.1). Während das SHG 
bei Schweizer:innen sowie Ausländer:innen mit einer Auf-
enthalts- oder Niederlassungsbewilligung ausserhalb des 
Asylbereichs zur Anwendung kommt, greift das SAFG bei 
Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und anderen 
Personen in laufenden Asylverfahren.

Zuständig für den Vollzug der Asylsozialhilfe ist der Kanton, 
konkret die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirekti-
on (GSI) — mit Ausnahme von abgewiesenen Asylsuchen-
den, für welche die Sicherheitsdirektion (SID) zuständig ist. 
Die GSI hat die praktische Umsetzung der Sozialhilfe im 
Asyl- und Flüchtlingsbereich per Leistungsvertrag aller-
dings an regionale Partner übertragen, die in fünf geografi-
sche Gebiete aufgeteilt sind. Urtenen-Schönbühl liegt im 
Perimeter, für welche das Schweizerische Rote Kreuz 
(SRK) im Kanton Bern zuständig ist. Diese übernehmen in 
den ersten fünf bis sieben Jahren alle Aufgaben der Sozial-
hilfe und auch der Integration. Weiter ist im gesamten Kan-
ton Bern die Stiftung Zugang B für unbegleitete minderjäh-
rige Asylsuchende und Flüchtlinge zuständig.

In anderen Kantonen, etwa in den Kantonen Zürich und So-
lothurn, wird auch die Asylsozialhilfe von den Sozialdiens-
ten vollzogen, die für den Vollzug der regulären Sozialhilfe 
zuständig sind. Die kantonale Organisation der Asylsozial-
hilfe im Kanton Bern hat den Vorteil einer einheitlichen 
Ausgestaltung der Leistungen sowie klarer Zuständigkei-
ten. Gleichzeitig führt sie jedoch dazu, dass der Kontakt zu 
kommunalen Strukturen im Alltag weniger stark ausge-
prägt ist, da die wesentlichen Unterstützungsleistungen 
ausserhalb der Gemeinde organisiert werden. Aufgrund 
der überkommunalen Organisation ist das Wissen der Be-
völkerung über die Unterschiede zwischen der regulären 
Sozialhilfe und der Asylsozialhilfe zudem begrenzt. Da un-
sere neue Sozialdienstleiterin, Myung A Hong, vor ihrem 
Stellenantritt per 1. Januar 2026 in der Asylsozialhilfe der 
Stadt Bern, einem der regionale Partner der GSI, gearbei-
tet hat und entsprechend über fachliche Expertise in die-
sem Bereich verfügt, nutzen wir die Gelegenheit, den Blick 
auf die Asylsozialhilfe zu richten — und damit auch auf die 
unterschiedlichen Ausgangsbedingungen von Menschen 
und auf die Frage, wie diese im Rahmen sozialer Arbeit be-
rücksichtigt werden können. Für die kommunale Ebene, 
insbesondere mit Blick auf Frühförderung (vgl. Fokusthe-
ma «Frühförderung») und den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt, sind diese Aspekte von zentraler Bedeutung.

Im Jahresbericht 2024 haben wir unter anderem ausge-
führt, dass das Verständnis sozialer Problemlagen nicht 
losgelöst von gesellschaftlichen Diskursen und institutio-

nellen Rahmenbedingungen erfolgen kann. Auch die Asyl-
sozialhilfe ist in solche Diskurse eingebettet. Eine Darstel-
lung der gesetzlichen Grundlagen und Leistungsstrukturen 
erscheint deshalb sinnvoll. Sie trägt dazu bei, die Rahmen-
bedingungen sozialer Unterstützung nachvollziehbar zu 
machen und differenziert einzuordnen.

Tabelle 7 zeigt die Ausgestaltung des Grundbedarfs für 
den Lebensunterhalt (GBL) in der Asylsozialhilfe im Ver-
gleich zur regulären Sozialhilfe.

Die aufgeführten Eckwerte geben einen kleinen Überblick 
über zentralen Rahmenbedingungen finanzieller Natur, bil-
den jedoch nur einen Teil der Realität ab. Denn die Lebens-
situationen von Menschen im Asylbereich sind häufig von 
zusätzlichen Herausforderungen geprägt, wie durch einen 
unsicheren Aufenthaltsstatus, eingeschränkten Zugang 
zum Arbeitsmarkt oder sprachliche Hürden. Zahlen allein 
können diese Lebensrealitäten daher nur bedingt wider-
spiegeln.

Die Gegenüberstellung zeigt, dass die Asylsozialhilfe ei-
genständig geregelt ist und sich von der regulären wirt-
schaftlichen Sozialhilfe unterscheidet. 

Auch wenn diese Leistungen nicht in die unmittelbare Zu-
ständigkeit der Gemeinde fallen, bieten sie einen Einblick 
in unterschiedliche Ausgestaltungen sozialer Unterstüt-
zung. Gemeinden sind Orte konkreter Lebensrealitäten. 
Auch wenn bestimmte Leistungen kantonal organisiert 
sind, entfalten gesellschaftliche Wahrnehmungen ihre 
Wirkung lokal, etwa in den Schulen oder im öffentlichen 
Raum. Die Kenntnis solcher Rahmenbedingungen trägt 
dazu bei, diesen Realitäten differenziert zu begegnen. Mit 
dem strategischen Ziel der Frühförderung (vgl. Fokusthe-
ma «Frühförderung») setzt Urtenen-Schönbühl bewusst 
auf Prävention und Chancengerechtigkeit. Frühförderung 

bedeutet unter anderem, ungleiche Ausgangsbedingun-
gen möglichst früh zu erkennen und auszugleichen.

Der professionelle Umgang mit unterschiedlichen Lebens-
lagen ist ein zentraler Bestandteil sozialer Arbeit. Er zeigt 
sich im sorgfältigen Umgang mit Sprache, in der Reflexion 
von Erwartungen sowie in der Ausgestaltung von Angebo-
ten und Zugängen.

Unterschiede in den Voraussetzungen wie aufgrund der 
sozialen Situation, des familiären Hintergrunds oder 
sprachlicher Bedingungen, können sich auf Bildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten auswirken. Angebote der 
Frühförderung entfalten ihre Wirkung besonders dann, 
wenn sie diesen unterschiedlichen Ausgangslagen Rech-
nung tragen. Ziel ist es, allen Kindern möglichst gute Vor-
aussetzungen für ihre Entwicklung und Teilhabe zu bieten.

 

Fokusthema

Asylsozialhilfe
Fokusthema «Asylsozialhilfe»

Aufenthaltsstatus GBL in der Kollektiv- 
unterkunft

GBL in der Individual- 
unterkunft

Sozialhilfesystem

Abgewiesene Asylsuchende 10.—/Tag 10.—/Tag Nothilfe

Asylsuchende im laufenden  
Verfahren (Ausweis N)

393.— 717.— Asylsozialhilfe

Vorläufig aufgenommene  
Ausländer:innen (Ausweis F)

393.— 717.— Asylsozialhilfe

Schützbedürftige ohne  
Aufenthaltsbewilligung (Status S)

393.— 717.— Asylsozialhilfe

Vorläufig aufgenommene  
Flüchtlinge (Ausweis F)

599.— 1006.— Reguläre Sozialhilfe

Anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B) 599.— 1006.— Reguläre Sozialhilfe

Anerkannte Staatenlose (Ausweis B) 599.— 1006.— Reguläre Sozialhilfe

Schweizer:innen und Ausländer:innen  
mit Aufenthaltsbewilligung

— 1006.— Reguläre Sozialhilfe

Quelle: SAFG und Direktionsverordnung über die Sozialhilfe im Asylbereich SADV; Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS.  
Bemerkung: Vorläufig aufgenommene Ausländer (F-VA) erfüllen die Asylkriterien nicht und werden aus der Schweiz weggewiesen. Der Vollzug der 

Wegweisung ist aber unzumutbar, z.B. wegen Krieg, daher bleiben sie vorläufig in der Schweiz. Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (F-FL) werden als 
Flüchtlinge anerkannt, erhalten aber aufgrund von Ausschlussgründen kein Asyl.

Tabelle 7: Grundbedarf in CHF für den Lebensunterhalt (GBL) in der  
Asylsozialhilfe und in der regulären Sozialhilfe
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Die Alimentenhilfe gewährleistet die finanzielle Absich- 
erung unterhaltsberechtigter Personen, insbesondere 
von Kindern, wenn unterhaltspflichtige Personen  
ihren Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise 
nachkommen. Sie umfasst zwei zentrale Aufgaben- 
bereiche: die Bevorschussung ausstehender Unterhalts-
beiträge sowie das Alimenteninkasso.

Während die Bevorschussung die unmittelbare Existenz- 
sicherung sicherstellt, zielt das Inkasso darauf ab, die 
geschuldeten Unterhaltsbeiträge konsequent und nach-
haltig bei den verpflichteten Personen einzufordern.

Seit ihrer institutionellen Verankerung in den 1970er-
Jahren ist die Alimentenhilfe zu einem zentralen 
Bestandteil der staatlichen Existenzsicherung geworden. 
Sie trägt zur Armutsprävention bei, vermindert die 
Abhängigkeit von Sozialhilfeleistungen und fördert stabile  
wirtschaftliche Verhältnisse für Kinder und betreuende 
Elternteile.

Im Kanton Bern liegt die Zuständigkeit bei den Gemein- 
den. Diese können die Durchführung delegieren.  
Für den Sozialdienst Urtenen-Schönbühl übernimmt  
die Frauenzentrale Bern seit dem 1. September  
2022 diese Aufgabe.

ALIMENTENHILFE
 « Erfüllt der Vater oder die Mutter die Unterhaltspflicht nicht,  
so hilft eine vom kantonalen Recht bezeichnete Fachstelle auf  
Gesuch hin dem Kind sowie dem anderen Elternteil bei der  
Vollstreckung des Unterhaltsanspruches in geeigneter Weise  
und unentgeltlich.» 

Art. 290 Zivilgesetzbuch (ZGB, SR 210)
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Abbildung 15: Entwicklung der Zahl der Dossiers  
in der Alimentenhilfe

Quelle: Sozialdienst Urtenen-Schönbühl, 2026

Kennzahlen
Auch im Berichtsjahr 2025 lag ein besonderer Fokus auf 
einer strukturierten Fallführung, der frühzeitigen Kontakt-
aufnahme mit unterhaltspflichtigen Personen sowie der 
konsequenten Durchsetzung bestehender Ansprüche. 
Durch professionelle Beratung, transparente Kommunika-
tion und gezielte Inkassomassnahmen konnten bestehen-
de Forderungen gesichert und Zahlungsvereinbarungen 
nachhaltig umgesetzt werden.

Die Frauenzentrale leistet damit einen wesentlichen Bei-
trag zur finanziellen Stabilisierung betroffener Familien 
und zur nachhaltigen Sicherung von Unterhaltsansprü-
chen.

Abbildung 15 macht deutlich, dass die Falllast des Sozial-
dienst auch im Bereich der Alimentenhilfe seit 2017 konti-
nuierlich gestiegen ist. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 161 
Dossier bearbeitet. Während die Zahl der Bevorschussun-
gen abgenommen hat, nahm die Zahl der Inkassodossiers 
deutlich zu. Die Entwicklung der Zahl der Dossiers der Ver-
lustscheinverwaltung macht deutlich, dass die Frauenzen-
trale im Verlauf des Jahres 2023 dazu übergegangen ist, 
Verlustscheine aktiv zu bewirtschaften. 

Die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen hängt mass-
geblich von der Zahlungsmoral der unterhaltspflichtigen 
Personen ab. Besondere Herausforderungen ergeben sich 
bei zahlungsunfähigen Personen sowie bei Unterhalts-
pflichtigen mit Wohnsitz im Ausland. Im Jahr 2025 wurden 
mehrere Auslandinkassi in die Wege geleitet, um Unter-
haltsforderungen auch über die Landesgrenzen hinweg 
konsequent durchzusetzen.

Alimentenhilfe
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Der Sozialdienst ist im Bereich des Erwachsenen- und 
Kindesschutzes (EKS) im Auftrag der kantonalen Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) tätig. Im 
Zentrum der Aufgaben stehen Abklärungen zur Situation 
von minder- und volljährigen Personen mit möglichem 
Unterstützungs- oder Schutzbedarf sowie die Führung von  
Beistandschaften. Die KESB entscheidet auf Basis der 
Abklärungen und Empfehlungen des Sozialdienstes über 
allfällige Schutzmassnahmen, beispielsweise die 
Anordnung von Beistandschaften. 

Beistandschaften von minderjährigen Personen werden in 
der Regel von Berufbeistandspersonen, d.h. Sozialarbei- 
ter:innen des Sozialdienstes, geführt. Bei Erwachsenen 
können Beistandschaften auch von sogenannten 
privaten Mandatsträger:innen (PriMa) geführt werden.

In diesem Kapitel informieren wir über die Entwicklung 
der Fallzahlen im Bereich EKS. Im Fokusthema 
«Erwachsenenschutz» zeigen wir auf, was passiert, wenn  
zu einer erwachsenen Person eine Gefährdungs- 
meldung eingeht. Dabei erläutern wir insbesondere  
die verschiedenen Arten und Eigenheiten von 
Beistandschaften.

KINDES- UND  
ERWACHSENEN-

SCHUTZ

 « Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf  
besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf  
Förderung ihrer Entwicklung.»

Art. 11 Bundesverfassung (BV, SR 101)
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Kennzahlen
Abbildung 16 zeigt die Entwicklung der Zahl der Beistand-
schaften seit 2019 — inklusive der Erwachsenenschutz-
mandate, die von privaten Mandatsträger:innen geführt 
werden. Abbildung 17 zeigt die Entwicklung der Zahl der 
Beistandschaften, die von Mitarbeitenden des Sozial-
dienstes geführt werden, seit 2016.

Die beiden Abbildungen machen deutlich, dass die Zahl 
der Beistandschaften im Berichtsjahr leicht gesunken ist, 
von 162 im Jahr 2024 auf 150 im Jahr 2025. Der Rückgang 
ist dabei fast vollumfänglich auf den Kindesschutzbereich 
zurückzuführen; die Zahl der Beistandschaften von volljäh-
rigen Personen blieb im Vergleich zum Vorjahr stabil.

Abbildung 18 macht deutlich, dass auch die Zahl der vom 
Sozialdienst durchgeführten Abklärungen im Jahr 2025 
leicht gesunken ist, wobei der Rückgang auch hier (vollum-
fänglich) auf den Kindesschutzbereich zurückzuführen ist. 
Die Zahl der Abklärungen bei Erwachsenen blieb im Ver-
gleich zum Vorjahr unverändert.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Fallzahlen, dass der 
Workload des Sozialdienstes im Bereich des Erwachse-
nen- und Kindesschutz zwischen 2016 und 2022 stark ge-
stiegen ist. Die Entwicklung seit 2022 indiziert eine deutli-
che Abschwächung des Wachstums. 

Kindes- und Erwachsenenschutz

Jahr
2024 20252017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Abbildung 18: Anzahl Abklärungen

Quelle Abbildungen 16—18: Sozialdienst Urtenen-Schönbühl, 2026
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Abbildung 17: Anzahl von Berufsbeistandspersonen 
geführte Beistandschaften

Abbildung 16: Anzahl Beistandschaften
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Fokusthema

Was passiert bei einer  
Gefährdungsmeldung bei Erwachsenen?

Nach Eingang einer Gefährdungsmeldung bei der KESB 
prüft diese den Sachverhalt und entscheidet, ob ein Abklä-
rungsverfahren eröffnet wird. Wird ein Abklärungsverfah-
ren eröffnet, erhält der Sozialdienst von der KESB den Auf-
trag, im Rahmen einer Abklärung die Situation der 
Betroffenen zu erfassen. Bei erwachsenen Personen sind 
im Rahmen einer Abklärung insbesondere folgende Leit-
fragen zu beantworten:

1.
Braucht eine Person Unterstützung?  

Wenn ja, in welchen Bereichen?

Die Unterstützung kann in diversen Bereichen des 
Lebens notwendig sein, z.B.: Wohnen, Administrati-
on, Tagesstruktur, Finanzen etc.

2.
Gibt es einen sogenannten Schwächezustand?

Ein Schwächezustand kann eine Erkrankung wie 
z.B. eine Suchterkrankung oder Demenz sein. 

3.
Wie sieht die betroffene Person die Situation? Gibt es 

involvierte Dritt- oder Fachpersonen?

Betroffene Personen haben das Recht, sich zu der 
Situation zu äussern. Sie werden aktiv im Abklä-
rungsverfahren einbezogen und transparent über 
nächste Schritte oder den Bericht an die KESB infor-
miert. Die abklärenden Personen sind auch auf Aus-
künfte von Drittpersonen wie z.B. der Familie oder 
von Ärzt:innen angewiesen.

4.
Welche Art der Unterstützung braucht die Person?

Es gibt in der Schweiz und Kantonen eine Vielfalt 
von Unterstützungsangeboten. Beispielsweise 
kann ein Mahlzeitendienst oder eine Haushaltshilfe 
ausreichen und durch das private Umfeld organi-
siert werden. Falls nicht, gilt es zu klären, was die 
Alternative ist und ob behördliche Massnahmen an-
gezeigt sind. Eine behördliche Massnahme kann 
z.B. die Errichtung einer Beistandschaft sein.

Eine Beistandschaft wird insbesondere errichtet:

	— wenn wichtige Angelegenheiten nicht selbstständig 
wahrgenommen oder die erforderlichen Entscheidun-
gen nicht eigenständig getroffen werden können

	— wenn eine betroffene Person Schutz und Unterstüt-
zung braucht und

	— wenn anderweitige Angebote und das private Umfeld 
die benötigte Unterstützung nicht abdecken können

Es gibt unterschiedliche Arten von Beistandschaften (vgl. 
Tabelle 2).

Im Rahmen einer Begleitbeistandschaft begleitete die Bei-
standsperson (Sozialarbeiter:in) die betroffene Person auf 
Anfrage im gewünschten Lebensbereich. Die Entschei-
dungsgewalt bleibt allein bei der betroffenen Person. 

  Beispiel  Beistandsperson zeigt auf Anfrage, wie die 
Krankenversicherung gewechselt wird.

Im Rahmen einer Vertretungsbeistandschaft übernimmt 
die Beistandsperson mehr Aufgaben und vertritt die Per-
son in bestimmten Lebensbereichen. Das bedeutet auch, 
dass die Beistandsperson einzelne Dinge entscheiden darf 
und muss. 

  Beispiel  Beistandsperson erledigt die Post und bezahlt 
die Rechnungen.

Im Rahmen einer Mitwirkungsbeistandschaft entscheiden 
die Beistandsperson und betroffene Person in den be-
stimmten Lebensbereichen gemeinsam. Für gewisse Ge-
schäfte braucht es die Zustimmung der Beistandsperson. 
In den anderen Bereichen bleibt die betroffene Person ei-
genständig und kann selbst handeln und entscheiden. 

  Beispiel  Verträge für grosse Anschaffungen ab einem 
gewissen Betrag benötigen die Zustimmung der Bei-
standsperson.

Im Rahmen einer Umfassenden Beistandschaft entschei-
det die betroffene Person nur in wenigen alltäglichen Din-
gen selbst. Der Grund kann eine fehlende Urteilsfähigkeit 
sein. Diese Massnahme wird in der Praxis selten umge-
setzt.

  Beispiel  Die Entscheidung für oder gegen eine Medi-
kation wird mit Empfehlungen von Ärzten im Sinne der be-
troffenen Person getroffen.

Die Arten der Beistandschaften können kombiniert wer-
den. Eine Person kann z.B. folgende Beistandschaft erhal-
ten:

	— für die Lebensbereiche Administration und Finanzen 
eine Vertretungsbeistandschaft und 

	— im Lebensbereich Wohnen eine Begleitbeistand-
schaft.

Fokusthema «Was passiert bei einer Gefährdungsmeldung bei Erwachsenen?»

Begleit-
Beistandschaft

Vertretungs-
Beistandschaft

Mitwirkungs-
Beistandschaft

Umfassende 
Beistandschaft

Kann man die 
Beistandschaft 
freiwillig verlangen?

Ja, kann freiwillig 
verlangt werden.

Ja, kann freiwillig 
verlangt werden.

Ja, kann freiwillig 
verlangt werden.

Ja, kann freiwillig 
verlangt werden.

Kann die Beistand-
schaft auch gegen 
den Willen der 
Person gemacht 
werden?

Nein, die Person 
muss einverstanden 
sein.

Ja, gegen Willen 
möglich, wenn zum 
Schutz der Person 
notwendig.

Ja, gegen Willen 
möglich, wenn zum 
Schutz der Person 
notwendig.

Ja, gegen Willen 
möglich, wenn zum 
Schutz der Person 
notwendig.

Für welche Angele-
genheiten ist die 
Beistandschaft?

Beistandschaft gilt 
nur für bestimmte 
Angelegenheiten.

Beistandschaft gilt 
nur für bestimmte 
Angelegenheiten.

Beistandschaft gilt 
nur für bestimmte 
Angelegenheiten.

Die Beistandschaft 
gilt für fast alle 
Angelegenheiten.

Was ist die Aufgabe 
des Beistands?

Beistandsperson 
begleitet, berät und 
unterstützt.

Beistandsperson 
vertritt die Klientel 
bei bestimmten 
Angelegenheiten.

Beistandsperson 
prüft Einverständnis 
in bestimmten 
Angelegenheiten.

Beistandsperson 
vertritt die Klientel 
vollumfänglich.

Wer entscheidet im 
Bereich der Bei-
standschaft?

Nur die betroffene 
Person entscheidet.

Die betroffene 
Person oder die 
Beistandsperson 
entscheidet. Oder 
die Beistandsperson 
entscheidet allein.

Die betroffene 
Person und die 
Beistandsperson  
entscheiden 
zusammen.

Nur die Beistands-
person entscheidet.

Wie gross ist die 
Selbständigkeit der 
betroffenen Person?

Die Selbständigkeit 
bleibt erhalten.

Die Selbständigkeit ist 
nur für die bestimmten 
Angelegenheiten 
eingeschränkt.

Die Selbständigkeit ist 
nur für die bestimmten 
Angelegenheiten 
eingeschränkt.

Die Selbständigkeit ist 
sehr stark einge-
schränkt.

Quelle: KESB Kanton Bern (2019, 9-20). Informationen zum Erwachsenenschutz in leicht verständlicher Sprache (PDF).

Tabelle 2: Unterschiede zwischen verschiedenen  
Arten von Beistandschaften
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Die Schulsozialarbeit unterstützt Schüler:innen vom 
Kindergarten bis zum Schulaustritt in einer positiven Le- 
bensbewältigung, namentlich in der Entwicklung  
eigener Problemlösungsstrategien und -fähigkeiten. 
Unkomplizierter und schneller Zugang zu Informationen, 
Rat und Hilfe ist durch die regelmässige Anwesenheit 
unserer beiden Schulsozialarbeitenden in allen Schulhäu- 
sern gewährleistet.

Die Schulsozialarbeit ist ein kostenloses und von Schule 
sowie anderen Stellen unabhängiges, eigenständiges 
Sozialberatungsangebot, das dem Sozialdienst Urtenen-
Schönbühl angegliedert ist. Vertraulichkeit wird bei 
freiwilliger Beratung gewährleistet. Schulsozialarbeiten- 
de unterstehen der beruflichen Schweigepflicht.

Weil die Falllast in den letzten sechs Jahren stark gestie- 
gen ist, wurde der Stellenetat der Schulsozialarbeit  
per 1. Februar 2026 um 20 Stellenprozente erhöht, von 
1.4 auf 1.6 vollzeitäquivalente Stellen.

SCHULSOZIAL- 
ARBEIT

 « Kinder und Jugendliche [werden] in ihrer Entwicklung  
zu selbstständigen und sozial verantwortlichen  
Personen gefördert […].»

Art. 41 Abs. 1 lit. g Bundesverfassung (BV, SR 101)
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Schulsozialarbeit

Kennzahlen
Eltern, Lehrpersonen und Schulleitungen erhalten von der 
Schulsozialarbeit Unterstützung bei der Erfüllung ihres er-
zieherischen Auftrages und bei der Bewältigung von sozia-
len Schwierigkeiten – unter anderem in Form von Einzel-, 
Gruppen- und Klassenberatungen.

Im Jahr 2025 führten unsere beiden Schulsozialarbeiten-
den insgesamt 287 Beratungen (+4.4 Prozent gegenüber 
Vorjahr) durch: 219 Einzelberatungen, 50 Gruppenberatun-
gen und 18 Klassenberatungen. Abbildung 19 macht deut-
lich, dass noch nie, auch nicht im «Corona-Jahr» 2020, 
mehr Beratungen erfolgten.

Abbildung 20 zeigt, wer sich von der Schulsozialarbeit im 
Rahmen von Einzelberatungen beraten liess: Im Jahr 2025 
waren es 128 Schüler:innen, 52 Lehrpersonen und 39 El-
tern (bzw. die gesetzlichen Vertreter:innen von Schüler:in-
nen).

Abbildung 21 setzt die Zahl der Beratungen in Relation zu 
der Zahl der Schüler:innen, Lehrpersonen bzw. Klassen, 
woraus sich eine Art «Beratungsquote» ergibt. Sie zeigt, 
dass der Anteil der Schüler:innen und Klassen, die Bera-
tungen in Anspruch nehmen, seit 2021 kontinuierlich ge-
stiegen ist. Der Anteil der Lehrpersonen, welche sich von 
der Schulsozialarbeitenden beraten liessen, sank deutlich, 
nachdem er im Vorjahr deutlich anstieg.

Die Zahl der von den Schulsozialarbeitenden geleisteten 
Einzelberatungen stieg seit 2019 um 70 Prozent. Zudem 
nahm die Komplexität der Problemlagen zu, was zu einem 
zusätzlichen Anstieg des Beratungsaufwands führte (vgl. 
Abbildung 22). Insgesamt führten diese Entwicklungen im 
Jahr 2025 zu einer starken Überbelastung der Sozialarbei-
tenden. Entsprechend wurde der Stellenetat der Schulso-
zialarbeit per 1. Februar 2026 um 20 Stellenprozente er-
höht, von 1.4 auf 1.6 vollzeitäquivalente Stellen.

Abbildung 19: Schulsozialarbeit 
Anzahl Beratungen
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Quelle Abbildungen 19—22: Sozialdienst Urtenen-Schönbühl, 2026

Abbildung 20: Schulsozialarbeit  
Anzahl Einzelberatungen nach Klient:innen
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Abbildung 21: Schulsozialarbeit 
Beratungsquote in Prozent

Abbildung 22: Schulsozialarbeit  
Anzahl Beratungen nach Beratungsaufwand

Schulsozialarbeit
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Im Kanton Bern wird die familienergänzende Betreuung 
in Kitas und bei Tagesfamilienorganisationen über  
Betreuungsgutscheine finanziell vergünstigt. Grundlage 
dafür bildet das kantonale Betreuungsgutscheinsystem, 
das administrativ über die Software «KiBon» abgewi- 
ckelt wird.

Eltern erhalten die finanzielle Unterstützung in Form von 
Betreuungsgutscheinen. Wie hoch dieser Beitrag ist, 
hängt vom Einkommen, vom Vermögen und von der 
Grösse der Familie ab. Die Gutscheine werden den Eltern  
bei nachgewiesenem Bedarf ausgestellt. Die Betreu- 
ungseinrichtungen erhalten den entsprechenden 
Gutscheinbetrag monatlich direkt von der Gemeinde aus- 
bezahlt und stellen den Eltern lediglich die Differenz 
zwischen dem vereinbarten Betreuungstarif und dem 
Betreuungsgutschein in Rechnung.

Die Administration der Betreuungsgutscheine erfolgt  
in Urtenen-Schönbühl durch den Sozialdienst. Im Sinne 
einer kundenorientierten Verwaltung bietet der Sozial- 
dienst Urtenen-Schönbühl den Eltern eine umfassende 
Unterstützung beim Antragsverfahren. Dieses nieder- 
schwellige Angebot erleichtert insbesondere Familien 
mit administrativen Herausforderungen den Zugang  
zum System.

FAMILIEN- 
ERGÄNZENDE 

KINDER- 
BETREUUNG

 « Kanton und Gemeinden setzen sich zum Ziel, dass 
geeignete Bedingungen für die Betreuung von  
Kindern geschaffen und die Familien in der Erfüllung  
ihrer Aufgaben unterstützt werden.»

Art. 30 Verfassung Kanton Bern (BSG 101.1)
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Familienergänzende Kinderbetreuung

Änderungen per 1. August 2026
Per 1. August 2026 werden am Betreuungsgutscheinsys-
tem verschieden Anpassungen vorgenommen, von wel-
chen die Familien profitieren werden:

	— Erziehungsberechtigte erhalten neu bis zu einem 
massgebenden Einkommen von CHF 49’000 (bisher 
CHF 43’000) die maximale monatliche Vergünsti-
gung. Dadurch profitieren mehr Familien mit tiefem 
Einkommen von der höchsten Unterstützungsstufe.

	— Die obere Einkommensgrenze für den Bezug von 
Betreuungsgutscheinen wurde auf CHF 170’000 
(bisher CHF 160’000) angehoben. Damit wird die 
Zielgruppe erweitert und Familien mit höheren 
Einkommen werden stärker berücksichtigt.

	— Kinder bis 18 Monate (bisher 12 Monate) belegen neu 
1.5 Betreuungsplätze. Während dieser Zeit wird auch 
eine entsprechend höhere maximale Vergünstigung 
ausgerichtet.

Zudem wird ab 2026/27 das Antragsverfahren in «KiBon» 
weiter vereinfacht: Wird ein neuer Antrag gestellt (zwin-
gend mit derselben Fallnummer), können Antragstellende 
vereinzelte Dokumente aus dem vorherigen Antrag über-
nehmen.

Kennzahlen
Tabelle 3 zeigt die Entwicklung der Inanspruchnahme von 
Betreuungsgutscheine seit 2021: Im Jahr 2025 hat die Ge-
meinde Gutscheine im Wert von CHF 498’692 (2024: CHF 
640’799) an 134 Kinder (2024: 144 Kinder) ausgegeben. 
Insgesamt wurden im Jahr 2025 Betreuungspensen im 
Umfang von 36.2 (Jahr 2024: 40.3) vollzeitäquivalenten 
Betreuungsplätzen vergünstigt.

Das Volumen der ausgegebenen Gutscheine sank seit 
2021 damit um gut einen Drittel (38%). Dieser Rückgang 
hat verschiedene Gründe: 

	— Rückgang der Zahl der Kinder (vgl. Abbildung 23): Die 
Zahl der in Urtenen-Schönbühl wohnhaften 0-5jähri-
gen Kinder und damit der potentiell Anspruchsbe-
rechtigten ist seit 2021 leicht gesunken, von 429 
Kindern im 2021 auf 392 Kinder im Jahr 2025 (-9%).

	— Rückgang des durchschnittlichen subventionierten 
Betreuungspensums (vgl. Abbildung 24): Das durch-
schnittliche subventionierte Betreuungspensum ist 
von 40.7% im Jahr 2022 auf 37.7% im Jahr 2025 
gesunken (-7%).

	— Deutlicher Rückgang des Subventionsgrads (vgl. 
Abbildung 25): Der durchschnittliche Subventions-
grad ist deutlich gesunken, von 56.0% im Jahr 2022 
auf 48.7% im Jahr 2025 (-13%).

Abbildung 26 zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen 
Gutscheinhöhe. Sie sank von CHF 4’966 pro Kind im Jahr 
2021 auf CHF 3’722 im Jahr 2025. Dies indiziert sich die 
Zusammensetzung der anspruchsberechtigten Haushalte 
verändert hat bzw. dass vermehrt Haushalte mit höheren 
Einkommen Leistungen beziehen bzw. weniger Haushalte 
mit tiefen Einkommen. Setzt man die Zahl der Kinder, die 
Betreuungsgutscheine beziehen, ins Verhältnis zur Zahl 
der 0- bis 5-jährigen in Urtenen-Schönbühl wohnhaften 
Kinder, stellt man zudem fest, dass der Anteil der Kinder, 
die Betreuungsgutscheine in Anspruch nehmen, deutlich 
gesunken ist, seit 2021 um knapp 20%. Worauf diese Ent-
wicklungen zurückzuführen sind, ist unklar.

Abbildung 27 zeigt die Anteile der leistungserbringenden 
Institutionen an den ausgegebenen Gutscheinen. Sie 
macht deutlich, dass die Erträge aus Gutscheinen bei fast 
allen Kitas und Tagesfamilienorganisationen seit 2021 ge-
sunken sind.

Tabelle 3: Entwicklung der Inanspruchnahme 
von Betreuungsgutscheinen

Quelle: Sozialdienst Urtenen-Schönbühl, 2026

2021 2022 2023 2024 2025

Anzahl Kinder mit vergünstigtem  
Betreuungspensum 157 156 142 144 134

Wert der ausgegebenen Gutscheine

Total 804’561 774’707 688’570 640’799 498’692

pro Kind 5’125 4’966 4’849 4’450 3’722

Anzahl vergünstigte vollzeitäquivalente
Betreuungsplätze 48.1 46.5 42.4 40.3 36.2

Jahr
202520242023

Gutscheine
in TCHF

2022

Kita ABCKita ZibaluKita Mirabu
TagesfamilienAndere KitasKita Tazli
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Abbildung 26: Durchschnittliche Gutscheinhöhe, in CHF
Abbildung 27: Anteile der leistungserbringenden Institu-

tionen an den Betreuungsgutscheinen (in CHF)

Quelle Abbildungen 23—27: Sozialdienst Urtenen-Schönbühl, 2026Jahr
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4 450 CHF
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Abbildung 23: Anzahl 0-5jährige Kinder, in Urtenen-
Schönbühl wohnhaft

Abbildung 24: Durchschnittliches subventioniertes 
Betreuungspensum, pro Kind mit Betreuungsgutschein

Abbildung 25: Durchschnittlicher Subventionsgrad  
in Prozent
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Familienergänzende Kinderbetreuung
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Familienergänzende Kinderbetreuung

Rund 80 Prozent der Kosten der ausgegebenen Betreu-
ungsgutscheine kann die Gemeinde in den kantonalen Las-
tenausgleich einbringen. Die Gemeinde trägt also Kosten 
im Umfang von rund 20 Prozent des Werts der ausgegebe-
nen Gutscheine sowie den Verwaltungsaufwand der Admi-
nistration der Betreuungsgutscheine. Tabelle 4 zeigt die 
Entwicklung der Kosten und Erträge in Zusammenhang mit 
der Finanzierung von Kitas und Tagesfamilien seit dem Jahr 
2020: der Nettoaufwand ist in den letzten zwei Jahren 
deutlich gesunken.

Quelle: Finanzverwaltung Urtenen-Schönbühl, 2026

Tabelle 4: Kosten und Erträge in Zusammenhang mit der Finanzierung von Kitas und Tagesfamilien

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aufwand -747’174 -833’407 -805’728  -724’069 -674’519 -550’059

Personalaufwand -27’000 -28’846 -31’021  -34’278 -30’456 -25’400

Betreuungsgutsch./Objektfinanz. -720’174 -804’561 -774’707  -689’791 -644’063 -524’659

Ertrag 569’927 633’672 611’759  528’941 551’604 405’213

Entschädigungen des Kantons 569’927 633’672 611’759  528’941 551’604 405’213

Saldo -177’247 -199’735 -193’969 -195’128 -122’915 -144’847
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Fokusthema

Pilotprojekt 
Frühförderung

Die Schule in Urtenen-Schönbühl gehört zu den sozial 
stärker belasteten Schulen im Kanton Bern: Von 302 Volks-
schulen im Kanton gibt es nur 21 Schulen, die eine höhere 
soziale Belastung aufweisen. Ein Teil der Kinder erreicht 
beim Kindergarteneintritt keinen altersgerechten Ent-
wicklungsstand, insbesondere in den Bereichen Sprache, 
Sozialverhalten, exekutive Funktionen (Konzentrationsfä-
higkeit, Frustrationstoleranz, Fähigkeit zum Bedürfnisauf-
schub) und/oder Motorik (Alltagshandlungen wie Anziehen 
und Schuhe binden, Umgang mit Gegenständen, Bewe-
gungsabläufe).

Die Ursachen sind vielfältig und reichen von sprachlichen 
Barrieren über unterschiedliche Erziehungskompetenzen 
bis hin zu begrenzten zeitlichen und finanziellen Ressour-
cen der Eltern. Die Auswirkungen betreffen nicht nur die 
betroffenen Kinder, sondern auch den Schulbetrieb ins-
gesamt.

Die Kosten für sonderpädagogische und unterstützende 
Massnahmen belaufen sich auf rund 1.56 Mio. Franken 
jährlich. Ein erheblicher Anteil dieser Aufwände wird auf 
soziale Ursachen zurückgeführt.

Frühkindliche Entwicklungsdefizite wirken sich nachweis-
lich negativ auf Bildungsbiografien und spätere Erwerbs-
chancen aus. Gleichzeitig entstehen sogenannte negative 
externe Effekte: Auch andere Kinder und das gesamte 
Lernumfeld sind betroffen. Unter diesen Voraussetzungen 
sind gezielte staatliche Interventionen angezeigt.

Vor diesem Hintergrund beauftragte der Gemeinderat das 
Departement «Soziales und Gesundheit» mit der Prüfung 
geeigneter Massnahmen. Eine interdisziplinäre Arbeits-
gruppe konzipierte in mehreren Workshops zwischen März 
2024 und März 2025 ein fünfjähriges Pilotprojekt. Die de-
taillierte Projektstudie kann unter  urtenen-schoenbuehl.
ch/fruehfoerderung abgerufen werden.

Ziele des Pilotprojekts

Das Pilotprojekt verfolgt folgende Ziele:

	— Kinder verfügen beim Kindergarteneintritt über 
altersgerechte sprachliche, soziale und emotionale 
Kompetenzen. 

	— Eltern kennen entwicklungsförderliche Erziehungs-
methoden und wenden diese im Alltag an. 

	— Lehrpersonen werden im Schulalltag spürbar  
entlastet. 

	— Entwicklungsauffälligkeiten werden frühzeitig erkannt 
und Familien erhalten koordinierte Unterstützung. 

Diese Ziele leisten einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit 
und zur Verbesserung des Bildungsniveaus. Sie entspre-

chen der strategischen Ausrichtung der Gemeinde, allen 
Kindern optimale Entwicklungs- und Bildungschancen zu 
ermöglichen.

Konzeption des Pilotprojekts

Abbildung 28 illustriert die Konzeption des geplanten «Früh-
förder-Programms»: Die Massnahmen der Frühförderung 
sollen in einem «Familienzentrum» gebündelt werden. Es 
kombiniert präventive Angebote, eine systematische Früh-
erkennung sowie gezielte Unterstützungsangebote für Kin-
der mit Förderbedarf. Zur Leitung, Koordination und Umset-
zung des Programms soll eine Fachstelle «Familie & Frühe 
Kindheit» (60 %) geschaffen werden.

Im Bereich der Prävention werden niederschwellige Ange-
bote geschaffen, die Familien frühzeitig erreichen und 
stärken. Dazu gehören Eltern-Kind-Treffs, ein Eltern-Kind-
Deutschkurs mit paralleler Sprachspielgruppe sowie El-
ternbildungskurse. Ergänzend wird ein Schlüsselperso-
nensystem aufgebaut:  Personen mit Migrationshinter- 
grund übernehmen eine Brückenfunktion zwischen Ge-
meinde und Familien mit Migrationshintergrund und er-
leichtern den Zugang zu bestehenden Angeboten.

Die Früherkennung wird durch eine Weiterentwicklung 
des Einschulungsprozesses gestärkt. Dieser wird durch 
zusätzliche Elemente ergänzt wie eine schriftliche Sprach-
standserhebung bei allen Kindern im Alter von 2.5 Jahren, 
Kindergarten-Schnuppernachmittage für alle Kinder zehn 
Monate vor Schuleintritt und bei Bedarf Beratungsgesprä-
chen. Ziel ist es, Entwicklungsauffälligkeiten frühzeitig zu 
erkennen und gemeinsam mit den Eltern geeignete För-
dermassnahmen zu definieren.

Im Bereich der Intervention werden für Kinder mit ausge-
wiesenem Förderbedarf gezielte Angebote bereitgestellt. 
Dazu zählen eine Sprachspielgruppe, ein Härtefallfonds für 
Spielgruppen sowie aufsuchende Angebote der Mütter- 
und Väterberatung. Damit werden bestehende Angebots-
lücken gezielt geschlossen.

Das Projekt ist als fünfjähriges Pilotprojekt angelegt und 
soll extern evaluiert werden. Auf dieser Grundlage wird die 
Gemeindeversammlung nach fünf Jahren über eine allfälli-
ge Überführung in ein Regelangebot entscheiden können.

Auswirkungen

Das Pilotprojekt ist mit jährlichen Kosten von rund CHF 
131’000 verbunden. Für Weiterentwicklungen während 
der Pilotphase ist zusätzlich eine Reserve von CHF 20’000 
eingeplant. Dem stehen begrenzte Einnahmen aus Eltern-
beiträgen sowie mögliche kantonale Subventionen gegen-
über. Einmalige Aufwände für Entwicklung und Evaluation 
werden aus dem Gesundheits- und Sozialfonds finanziert.

Der Nutzen zeigt sich zunächst direkt bei Kindern, Eltern 
und Schule: Kinder starten mit besseren sprachlichen, so-
zialen und emotionalen Kompetenzen in den Kindergarten 
und können dem Unterricht von Beginn an besser folgen. 
Eltern werden in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und 
gewinnen Sicherheit im Umgang mit schulischen Anforde-
rungen. Gleichzeitig werden Lehrpersonen entlastet, was 
sich positiv auf das Lernklima auswirkt.

Langfristig verbessern sich die Bildungs- und Erwerbs-
chancen aller Kinder, während das Risiko späterer sozialer 
Folgekosten sinkt. Investitionen in die frühe Kindheit wei-
sen gemäss Studien eine hohe gesellschaftliche Rendite 
auf. Der Gemeinderat beurteilt das Pilotprojekt deshalb als 
nachhaltige und wirkungsvolle Investition.

Weiteres Vorgehen

Am 31. März wurden die Vernehmlassung zum Pilotprojekt 
eröffnet, die noch bis am 3. Juli 2026 dauert. Die Be-
schlussfassung ist für die Gemeindeversammlung vom 8. 
Dezember 2026 geplant.

Weitere Informationen
 urtenen-schoenbuehl.ch/fruehfoerderung

Fokusthema «Pilotprojekt Frühförderung»

Prävention
• Mütter- & Väterberatung (bestehend)

• Sozialberatung (bestehend)
• Eltern-Kind-Deutschkurs
• Elternbildungs-Angebote

• Eltern-Kind-Tre�-Angebote
• Ehrenamtliche Angebote 

(neue oder bestehende)

Früherkennung
• Systematisches Screening

• Vernetzung (teils bestehend)
• Kooperation mit Hausärzt/innen

Intervention
• Kitas & Tagesfamilien (bestehend)

• Sprachspielgruppe
• Spielgruppen-Härtefallfonds

• MVB Hausbesuchsangebot plus

Fachstelle 
«Familie & Frühe Kindheit»

Schlüsselpersonen-System

Familienzentrum Urtenen-Schönbühl

Abbildung 28: Konzeption des Pilotprojekts «Frühförderung»

Quelle: Projektstudie Pilotprojekt «Frühförderung». Schlussbericht
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Die Sozialkommission setzt sich gemäss Proporzspiegel 
aus Vertreter:innen der im Gemeinderat vertretenen 
politischen Parteien sowie je einer Vertreterin bzw. einem  
Vertreter der angeschlossenen Gemeinden Bäriswil  
und Mattstetten zusammen. Präsidiert wird sie vom Amtes  
wegen vom Gemeinderat des Departements «Soziales 
und Gesundheit». 

SOZIAL- 
KOMMISSION

 « Die Sozialbehörde legt die strategische Ausrichtung des 
Sozialdienstes fest. Sie beaufsichtig den Sozialdienst […]. 
Sie beurteilt und entscheidet grundsätzliche Fragen zur 
Ausrichtung von Leistungen der wirtschaftlichen Hilfe […]. 
Sie nimmt Controlling und Planungsaufgaben wahr […].»

Art. 17 Sozialhilfegesetz des Kantons Bern (BSG 860.1)
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